
� Bis zur Hälfte der Kreditpunkte eines Hochschul-

studiums können nach einem Beschluss der KMK

aus dem Jahr 2002 durch außerhochschulisch erwor-

bene Kompetenzen ersetzt werden. Im Rahmen der

BMBF-Initiative ANKOM (Anrechnung beruflicher

Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge) wurden

zunächst pauschale und individuelle Anrechnungs-

verfahren für einzelne berufsbegleitende und wei-

terbildende Studiengänge entwickelt und imple-

mentiert.

Die jüngsten Novellen der Landeshochschulgesetze

stellen die Hochschulen vor die Herausforderung,

die in Modellprojekten entwickelten Anrechnungs-

verfahren auf sämtliche Studiengänge zu übertra-

gen. Im Beitrag werden Verfahren vorgestellt, die

im Rahmen des Modellprojekts „Offene Hochschule

Niedersachsen“ entwickelt wurden und auf die

gesamte Vielfalt hochschulischer Angebote des

grundständigen Studienbereichs übertragen wer-

den könnten.

Hintergründe und Verfahren der
Anrechnung beruflicher Kompetenzen

Der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28. Juni
2002 legte erstmals fest, dass „außerhalb des Hochschul-
wesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten [...] im Rah-
men einer – ggf. auch pauschalisierten – Einstufung auf ein
Hochschulstudium angerechnet werden [können], wenn
[...] sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums
gleichwertig sind, der ersetzt werden soll [...]“  (KMK 2002,
S. 2). Der maximale Umfang der Anrechnung wurde hier-
bei auf 50 Prozent des Hochschulstudiums beschränkt. 
In der BMBF-Initiative ANKOM (seit 2005) wurden in erster
Linie pauschale Verfahren zur Anrechnung beruflicher Fort-
bildungsqualifikationen auf Studiengänge entwickelt und
erprobt. Daneben sollten aber auch non- und informell
erworbene Kompetenzen individuell erfasst und anre-
chenbar gemacht werden (vgl. HARTMANN/STAMM-RIEMER

2006). 
Auch das im Rahmen des ANKOM-Projekts „Qualifikati-
onsverbund Nord-West“ entwickelte Oldenburger Modell
zur Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen
umfasst sowohl ein pauschales als auch ein individuelles
Anrechnungsverfahren (vgl. Abb. 1, S. 52).
Implementiert und erprobt wurden diese Anrechnungs-
verfahren an der Universität Oldenburg zunächst aus-
schließlich bei berufsbegleitenden und weiterbildenden
Studiengängen. Diese Studiengänge werden vollkosten-
deckend aus Studiengebühren der Teilnehmenden finan-
ziert. In ihrer Studienorganisation sind sie auf die Bedürf-
nisse Berufstätiger ausgerichtet. Sie verbinden in einem
Blended-Learning-Instruktionsdesign Phasen der Online-
und Präsenzlehre. Für die Betreuung der Lernenden ste-
hen in jedem Studienmodul Tutorinnen und Tutoren zur
Verfügung. 
Jeder Studiengang verfügt über eine Studienkoordinato-
rin/einen Studienkoordinator, die/der die Studierenden u. a.
bei Fragen zur Anrechnung berät und unterstützt. Die
Erstellung von Portfolios im Rahmen der individuellen
Anrechnung wurde darüber hinaus von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Anrechnungsprojekts begleitet.
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Die pauschale Anrechnung

Die Bezeichnung „pauschale Anrechnung“ wird häufig
missverstanden und mit einer groben Schätzung auf Ver-
handlungsbasis verwechselt. Tatsächlich ist mit „pauschal“
jedoch gemeint, dass die Anrechnung sich nicht auf einen
einzelnen Studierenden bezieht, sondern auf alle Absol-
ventinnen und Absolventen einer bestimmten beruflichen
Aus-, Fort- oder Weiterbildung.
Für diese berufliche Qualifikation wird ein einmaliger Äqui-
valenzvergleich durchgeführt. Aus dem Ergebnis dieses Ver-
gleichs wird der Umfang der Anrechnung abgeleitet, d. h.,
es wird bestimmt, welche Studienmodule fortan allen
Absolventinnen und Absolventen, die diese berufliche Qua-
lifikation erworben haben, angerechnet werden. 
Der hier verwendete Äquivalenzvergleich umfasst keine
individuelle Kompetenzerfassung, sondern untersucht das
Anrechnungspotenzial von Abschlüssen aus der beruflichen
Bildung. Gutachter/-innen vergleichen mithilfe von zwei
Instrumenten den Inhalt und das Niveau der Lernergeb-
nisse von beruflichem Abschluss und Studiengang. Um den
Inhaltsvergleich zu erstellen, müssen umfangreiche Unter-
lagen beider Bildungsgänge (u . a. Lernmaterialien und Prü-
fungen) gesichtet werden. Für jedes Modul des Studiengangs
und jeden Abschnitt des beruflichen Abschlusses werden
Lernergebnisse formuliert. Ausgehend vom Studienmodul
wird dann mit dem Instrument „Learning Outcome Chart“
(MÜSKENS/MÜSKENS/HANFT 2008) festgestellt, in welchem
Umfang die Lernergebnisse des beruflichen Abschlusses die
des Studienmoduls abdecken. Ist die Schnittmenge groß
(mehr als 70 %), dann werden mithilfe des Instruments
„Module Level Indicator“ (GIERKE/MÜSKENS 2009) die
Niveaus von Studienmodul und Abschnitt des beruflichen
Abschlusses verglichen. Überschreitet das Niveau des Stu-
dienmoduls das Niveau der beruflichen Lerneinheit nicht
wesentlich, wird eine Anrechnung des Studienmoduls für

alle Inhaber/-innen des beruflichen Abschlusses empfohlen.
Der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studiengangs ent-
scheidet auf Grundlage der Anrechnungsempfehlung über
die Einrichtung der pauschalen Anrechnung. 

Die individuelle Anrechnung

Bei der individuellen Anrechnung non- und informell
erworbener Kompetenzen wurden in allen ANKOM-Pro-
jekten Methoden verwendet, die in der angelsächsischen
Literatur unter dem Begriff des „authentic assessment“
zusammengefasst werden (vgl. MOORCROFT u. a. 2000).
Im Gegensatz zu klassischen Leistungstests wird bei Ver-
fahren des „authentic assessment“ die Bewältigung einer
realen (oder realitätsnahen) komplexen Anforderung doku-
mentiert und bewertet. Die Kompetenz einer Person wird
bei dieser Form der Erfassung aus ihren Handlungen in rea-
len Anforderungssituationen geschlossen.
Die am häufigsten eingesetzten Verfahren des „authentic
assessment“ bilden Dokumentationsmethoden wie Port-
folios oder Lerntagebücher. Bei diesen Verfahren werden
reale Lern- bzw. Arbeitserfahrungen von den Lernenden
selbst dokumentiert und reflektiert.
Portfolios können als materielle oder elektronische Sam-
melmappen verstanden werden, die Lernergebnisse anhand
von Beschreibungen, Reflexionen und Evidenzen über
Lern- und Arbeitserfahrungen nachweisen. Über die Aus-
wahl und Darstellung der Erfahrungen und Evidenzen ent-
scheiden dabei die Lernenden vorwiegend selbst.
Seit 2009 werden an der Universität Oldenburg auch web-
basierte Portfolios (ePortolios) als Instrument zur Doku-
mentation informell erworbener Kompetenzen erprobt
(vgl. MUCKEL/VOGT 2009). 

Im Rahmen des ANKOM-Projekts „Qualifikationsverbund
Nord-West“ wurde in einem berufsbegleitenden wirt-
schaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengang an der Uni-
versität Oldenburg ein zweistufiges individuelles Anrech-
nungsverfahren erprobt (vgl. MÜSKENS 2009). In der ersten
Stufe dieses modulbezogenen Verfahrens erstellen die
Anrechnungskandidaten/-kandidatinnen ein Portfolio
bestehend aus authentischen Dokumenten (z. B. Arbeits-
zeugnisse, Tätigkeitsdarstellungen, Briefwechsel, Präsenta-
tionen, Berichte, etc.), schriftlichen Reflexionen beruflicher
Tätigkeiten sowie Falldarstellungen aus der Berufspraxis. 
Dieses Portfolio wird den jeweiligen Fachdozentinnen bzw.
Fachdozenten vorgelegt, die zunächst überprüfen, ob sich
die so dokumentierten Lernergebnisse mit denen des anzu-
rechnenden Moduls decken. Wenn dies der Fall ist, wird
den Bewerbern/Bewerberinnen eine sogenannte komp lexe
Aufgabe gestellt (vgl. EBBINGHAUS 2000), anhand derer sie
nachweisen können, dass sie zu einer systematischen und
strukturierten Problemlösung auf dem Niveau des anzu-
rechnenden Moduls in der Lage sind.
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Abbildung 1  Anrechnungsverfahren für berufsbegleitende und weiterbildende
Studiengänge an der Universität Oldenburg (schematisch)

T H E M E N S C H W E R P U N K T

Pauschale Anrechnung Individuelle Anrechnung

Fachgutachter/-in vergleicht ...

Anrechnungsstelle erstellt ...

Prüfungsausschuss des   
Stu diengangs entscheidet über ...

Studierende/-r dokumentiert ...

Modulverantwortliche/-r
 vergleicht ...

Modulverantwortliche/-r
entscheidet über ...

Lernergebnisse 
der beruflichen 
Aus-, Fort- o.
 Weiterbildung

Außerhochschulische Lernergebnisse 
(formell, non-, informell erworben
Außerhochschulische Lernergebnisse 
(formell, non-, informell erworben

Außerhochschulische
Lernergebnisse 

Lernergebnisse 
des Studienmoduls

Lernergebnisse 
des Studiengangs

Äquivalenzvergleich

Studiengangsspezifische
Anrechnungsempfehlung

Pauschale Anrechnung

Portfolio

Äquivalenzvergleich

Individuelle Anrechnung  
des Studienmoduls



Übertragung der Anrechnungsverfah-
ren auf grundständige Studiengänge

Seit 2009 haben die Bundesländer begonnen, die KMK-
Beschlüsse zur Anrechnung beruflicher Kompetenzen in
ihre Landeshochschulgesetze zu übernehmen. 
Die im Juni 2010 vom niedersächsischen Landtag beschlos-
sene Novelle des Niedersächsischen Hochschulgesetzes
(NHG) sieht beispielsweise in § 7 Abs. Abs. 3 vor, dass „Prü-
fungsordnungen so zu gestalten sind, dass [...] die Aner-
kennung von [...] beruflich erworbenen Kompetenzen nach
Maßgabe der Gleichwertigkeit gewährleistet ist”. Damit
werden die Hochschulen verpflichtet, sämtliche (Bachelor-)
Studiengänge für eine Anrechnung beruflicher Kompeten-
zen zu öffnen. 
Die Hochschulen stehen nunmehr vor der Herausforde-
rung, die bislang im überschaubaren Bereich der berufsbe-
gleitenden und weiterbildenden Studiengänge erprobten
Anrechnungsverfahren auf den Bereich der grundständigen
(d. h. vorwiegend öffentlich finanzierten) Studiengänge
zu übertragen. Um diesen Prozess zu unterstützen, fördert
das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes
Niedersachsen seit 2009 vier Modellprojekte im Rahmen
des Programms „Offene Hochschule Niedersachsen“. 

ADAPTION DER PAUSCHALEN ANRECHNUNG AN

GRUNDSTÄNDIGE STUDIENGÄNGE

Grundständige Studiengänge und -fächer verfügen in der
Regel nicht über die finanziellen und personellen Ressour-
cen für die Durchführung systematischer Äquivalenzver-
gleiche unter Beteiligung externer Gutachter/-innen. Durch
die Vielzahl der grundständigen Studienfächer- und -gänge
ist auch eine projektfinanzierte Begutachtung sämtlicher
relevanter Kombinationen von beruflichen Aus-, Fort- und
Weiterbildungen auf der einen Seite und Studienangeboten
auf der anderen Seite kaum realisierbar. Aber auch aus der
Sicht der Anbieter beruflicher Qualifikationen (berufliche
Schulen, Kammern, Weiterbildungsträger etc.) ist die Teil-
nahme an Äquivalenzvergleichen für jeden affinen Studi-
engang aufgrund des hohen Aufwands kaum zumutbar.
Im Oldenburger Modellprojekt der „Offenen Hochschule
Niedersachsen“ wurde daher das Konzept der „Allgemeinen
Anrechnungsempfehlung“ entwickelt (vgl. Abb. 2). Dieses
Konzept sieht für jede anzurechnende Aus-, Fort- oder Wei-
terbildung einen einmaligen Äquivalenzvergleich zu einem
Referenzstudiengang vor. Dieser Vergleich wird wie bisher
von externen Fachgutachtern/-gutachterinnen auf der
Grundlage von schriftlichen Lern- und Prüfungsmaterialien
durchgeführt. 
Die Ergebnisse dieses Äquivalenzvergleichs werden als all-
gemeine Anrechnungsempfehlung so aufbereitet, dass sie
nicht nur vom Referenzstudiengang, sondern auch von
anderen Studiengängen (der gleichen Disziplin) als Grund-
lage für die Einrichtung pauschaler Anrechnungsverfahren

genutzt werden können. Hierzu enthält eine allgemeine
Anrechnungsempfehlung für jede Lerneinheit der begut-
achteten beruflichen Qualifikation Beschreibungen der
Lernergebnisse sowie eine Einschätzung des Arbeitsum-
fangs (Workload) und des Niveaus (gemessen mit dem
Module Level Indicator). Damit ähnelt die allgemeine
Anrechnungsempfehlung einerseits den an Hochschulen
verbreiteten Modulkatalogen, basiert aber andererseits auf
einer unabhängigen Begutachtung. 

Allgemeine Anrechnungsempfehlungen ermöglichen es
grundständigen Studiengängen, mit einem sehr geringen
Aufwand pauschale Anrechnungsverfahren für berufliche
Qualifikationen einzuführen. Hierzu müssen lediglich die
in den Empfehlungen zertifizierten Lernergebnisse der
beruflichen Qualifikation mit den Lernergebnissen des
jeweiligen Studiengangs abgeglichen werden. Dieser Ver-
gleich kann in der Regel von durch den Prüfungsausschuss
des Studiengangs bestimmten Fachdozenten/-dozentinnen
(als Anrechnungsbeauftragte/-r) durchgeführt werden. 
Auch für die Anbieter beruflicher Qualifikationen ergibt
sich aus dem Konzept eine erhebliche Reduzierung des Auf-
wands für Anrechnungsverfahren: Im Idealfall muss für
jede berufliche Qualifikation nur noch ein einziger Äqui-
valenzvergleich durchgeführt werden, um eine pauschale
Anrechnung auf alle Studiengänge zu erreichen, die bereit
sind, Anrechnungsmöglichkeiten auf der Grundlage einer
allgemeinen Anrechnungsempfehlung einzurichten. 
Durch die Einführung allgemeiner Anrechnungsempfeh-
lungen wird das Modell einer pauschalen Anrechnung
basierend auf systematischen Äquivalenzgutachten öko-
nomischer und damit auch auf grundständige Studien-
gänge übertragbar.
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Abbildung 2  Übertragung der Anrechnungsverfahren auf den grundständigen
Studienbereich (schematisch)
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ADAPTION DER INDIVIDUELLEN ANRECHNUNG AN

GRUNDSTÄNDIGE STUDIENGÄNGE

Auch die Übertragung individueller Anrechnungsverfahren
auf grundständige Studienangebote ist mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden: Während die anrechnungs-
willigen Studierenden in den berufsbegleitenden und wei-
terbildenden Studiengängen der Universität Oldenburg bei
der Erstellung ihrer Portfolios unterstützt werden, ist eine
solche Betreuung im grundständigen Studienbereich auf-
grund der höheren Studierendenzahlen und der Vielzahl
der Studienangebote nicht möglich.
Die Dokumentation und Reflexion non- und informeller
Lernergebnisse gelingt aber nur dann, wenn ausreichend
Beratungs- und Betreuungsressourcen zur Verfügung ste-
hen. Die (schriftliche) Auseinandersetzung mit eigenen
Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen und die Ver-
knüpfung eigener Lernerfahrungen mit Referenzsystemen
setzt spezifische Reflexionskompetenzen voraus. Daher
müssen besondere Betreuungs- und Beratungsangebote
geschaffen werden, die den Erwerb solcher Reflexions-
kompetenzen begleiten und unterstützen. 

HANFT u. a. (2008) schätzen den zeitlichen Aufwand eines
individuellen Anrechnungsverfahrens non- oder informell
erworbener Kompetenzen für Teilnehmende auf 35 bis 40
Arbeitsstunden, für Fachdozenten/-dozentinnen auf ca. ein-
einhalb Stunden sowie für die beratenden Studiengangs-
koordinatorinnen und -koordinatoren auf ca. zehn Arbeits-
stunden. Diese Schätzungen gelten für die Anrechnung
eines einzelnen Studienmoduls für eine/-n einzige/-n Stu-
dierende/-n. Sowohl für die beurteilenden Fachdozentin-
nen und -dozenten als auch für die Studienkoordinatorin-
nen und -koordinatoren ist dieser durch die individuelle
Anrechnung entstehende Arbeitsaufwand ohne zusätzliche
Ressourcen nicht zu bewältigen.
Die im Modellprojekt „Offene Hochschule Niedersachsen“
erprobten Konzepte zur Übertragung der individuellen
Anrechnung auf den grundständigen Studienbereich sehen
daher die Einrichtung eines speziellen Anrechnungsmoduls
vor. Hierbei handelt es sich um ein reguläres Studienmodul
im Rahmen des überfachlichen Professionalisierungsbe-
reichs der grundständigen Bachelorstudiengänge. Inner-
halb eines solchen Anrechnungsmoduls können Lehrver-
anstaltungen (Seminare, Übungen) angeboten werden, die
die Erfassung non- und informell erworbener Kompeten-
zen thematisieren und gleichzeitig die Lernenden bei der
Erstellung von Anrechnungsportfolios unterstützen. Die
Einführung von Anrechnungsmodulen bietet eine Reihe
von Vorteilen gegenüber den im weiterbildenden Bereich
erprobten Modellen der Anrechnung:
• Dadurch, dass das Anrechnungsmodul ein reguläres Stu-

dienmodul (mit Kreditpunkten) darstellt, wird auch die
von den Teilnehmenden zu erbringende Leistung im
Zusammenhang mit der Erstellung eines Portfolios als
Studienleistung honoriert. 

• Da es sich um ein reguläres Studienmodul handelt, hat
die Hochschule die Möglichkeit, den Veranstaltungen
dieses Moduls Lehrkapazitäten zuzuweisen. Die Lehr-
kräfte können im Rahmen ihres Lehrdeputats die not-
wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erstellung
eines Portfolios an die Studierenden weitergeben. 

• Anrechnungsmodule können auch die Durchführung
(individueller) Äquivalenzvergleiche thematisieren. Unter
Aufsicht der Lehrkräfte können die Studierenden ihre
eigenen außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen
den Lernergebnissen von Fachstudienmodulen gegen-
überstellen und deren Niveau bestimmen. Damit führen
die Lernenden in gewisser Weise Äquivalenzvergleiche für
ihre eigenen non- und informell erworbenen Kompe-
tenzen durch. 

• Für die Fachdozentinnen und -dozenten ergibt sich
durch die Vorbereitung der individuellen Anrechnung in
Anrechnungsmodulen eine erheblich verbesserte Infor-
mationsgrundlage für ihre Anrechnungsentscheidung.

Durch die Einführung von Anrechnungsmodulen kann
somit auch die individuelle Anrechnung beruflicher Kom-
petenzen für sämtliche Studiengänge und -fächer einer
Hochschule realisiert werden. �
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